
514
3. Volksmiſſionen. a 0Oon den Hochw eſuiten.
Miſſionen zu:Raab 61˙14 21 Nov. Alten

felden (26 Mai bis Juni
Renovation zu Gmunden am ober 1861

Pon den Redemptoriſten
Miſſionen zu Schörfling Dezember 5

Ohltorf(1 26 Februar 5 lkoven (2 —1 Maärz);
Seewalchen (25 Apri bis Maij); Mauerkirchen(1 —1 Juni);
Atterſee (Oktober).

Renovationen zu Tumeltsham (15 Nov Pön
dorf (25 Nov Walding (4 Faſtenwoche 5
Rohrbach (9 Mai) und Prambachkirchen(29 September
bis ober

In der Pfarre Freinberg 1e der Hochw Joſeph
1 Redemptori en die Dänen von ſeiner iſſiön
Weſtindien vertrieben, gelegentli ſeines Beſuches der Heimat
emne Miſſion vom bis Juni und ganz allein,
was die orträge betrifft.

Anmerkung Bei den Volksmiſſionen II das Militärjahr
861 auf

III Statiſtiſcher Nachweis Über die Thätigkeit des biſchöfl
Ehegerichtes Iu Linz

Am ner 1857 traten die kirchlichen Ehegerichte m

Wirkſamkeit Bei dem Ehegerichte u inz wurden m Solarjahre
1857 Rechtsſachen angebracht, und zwar drei Fälle über
Giltigkeit der Ehe, Sponſalienklagen, 36 Eheſcheidungen und

verſchiedene Eheſtreite.
Anlangend die Giltigkeit der Ehe Urde dieſelbe

en ausgeſprochen, im ritten Falle orte die Kompetenz des
5 iſchöfl Ehegerichtes auf
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Bei den Sponſalienklagen wurde in acht Fällen die ge⸗
richtliche Entſcheidung nöthig, zwei wurden Urch Vergleich
geſchlichtet

Beabſichtigte Eheſcheidungen wurden angemeldet. Drei
Geſuche Scheidung wurden ewilligt; Klagen wurden
durch Ausſöhnung der Ehegatten beigelegt; in 0  en wurde
die Verhandlung von den Parteien aufgegeben (caussae de-
sertae); die übrigen Fälle wurden m folgenden ahre weiter
verhandelt.

Wenn die ah der Eheſcheidungen größer er  eint, als
ſie twa früher bei den weltlichen Gerichten war, ſo iſt be
achten, daß früher die eidung nit Einverſtändniß der Gatten
von den Bezirksgerichten (Pfleggerichten), die Scheidung ohne
Einverſtändni aber von den Landesgerichten verhandelt wurden.
Bekanntlich iſt die einverſtändliche Eheſcheidung aufgehoben.

man nun einen richtigen erglei über  zu die Zahl der
Eheſcheidungen nter den rüheren weltlichen und den jetzigen
kirchlichen Ehegerichten in Oberöſterreich anſtellen, ſo mu man
ſämmtliche frühere Eheſcheidungen (mit und ohne Einverſtändniß)
den etzigen gegenüberſtellen.

Im Solarjahre 1858 wurden angebracht Rechts⸗
ſachen, und eine Ehetrennung in Folge der Todeserklärung
des Ehemannes, 36 Eheſcheidüngen, Sponſalienklage und
Eingaben über rühere heſcheidungen. Eheſcheidungen wur.
den bewilliget, m ewilligt, mn Fällen erfolgte die Aus⸗
ſöhnung der Ehegatten; als auls8Sa desertae erſcheinen Die
übrigen Fälle gingen auf das kommende Jahr über

Im H  ahre 1859 wurden 46 Rechtsſachen neu angebracht,
und zwar: Ehetrennungen n Folge der Todeserklärungen der
Ehemänner, Sponſ. alienklagen und Eheſcheidungen.

Einſchluß der aus früheren Jahren anhängigen Fälle wuur.
den Eheſcheidungen bewilligt, nicht bewilligt, AulSSA4a6E

desertae; mn Fällen erfolgte die Ausſöhnung der Gatten; mM

0  en ſchlichtete der Tod einer Partei den ——
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Im ahre 860 wurden Rechtsſachen neu angebracht,
und war Ehetrennung in Folge der Todeserklärung des
Ehemannes, 7 Sponſalienklagen und 32 Scheidungen. Schei⸗
dungen mit in der aus früheren Jahren anhängigen

kamen 43 zur Verhandlung; davon wurden bewilligt,
nich ewilligt CansSaE deésertae; in Fällen erfolgte

die Ausſ öhnung der Gatten; ein Fall erledigte ſich urch den
Tod der ägerin; Scheidungsklagen fanden im nächſten ahre
ihre Fortſetzung

Das Jahr 1861 wird mit letztem ezember ſeinen H¹Uu
nden, und den vorhergehenden Jahren ſich gleich geſtalten. Bis
Anfang November in Rechtsſachen eingebracht.

Aus den bisherigen Erfahrungen rgeben ſich ne den
angeführten Ziffern noch folgende Bemerkungen:

Die Ehetrennungen mn Folge von Todeserklärungen
nden ihre Veranlaſſung in Unglücksfällen, den Schiff.
männern in der Donau widerfuhren.

Die eingebrachten Sponſalienklagen aben ih Grund
en  eder in einem wirklichen Eheverlöbniſſe, oder in der nich
erfüllten Zuſage der Ehelichung; faſt in allen en hat leider
ſchon der Beiſchlaf ſtattgefunden. Selten ommt, wie eS in der
Natur der Sache iegt, eine Ausſöhnung Stande; nicht immer
aber kommt S einem Urtheilsſpruche; es handelt ſich in die
ſen en eben um eine Herzensangelegenheit, verflochten mit
den ſchmerzlichſten efu in ſittlicher und ozialer ichtung.
Iſt ein Eheverlöbniß wirklich vorhanden, ſo wird dieſes im Ur
theile ausgeſprochen, mit dem eifügen, daß Klägerin das Recht
auf Schadenerſatz habe, daß aber dem eklagten eine anderweitige
Verehelichung ni verwehr werde. Der Inhalt dieſes Urtheiles
entſ pricht wohl dem Geſetze, nicht aber den Wünſchen der Klä
gerinnen. (Kläger in bisher nicht vorgekommen.) Klagen
nicht erfüllter Zuſage der Ehelichung, wenn ein giltiges Ehe⸗
verloͤbniß nicht Grunde legt, gehören ſtreng genommen nicht
vor das Chegericht 9  e trachtet jedo im gütlichen Wege
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einen enerſa der eigentlich bei der age intendirt wird,

erwirken.
An verſchiedenen Orten iſt die Geſinnungs⸗ und Hand—

lungsweiſe der len  en verſchieden. u dem Innkreiſe langen
die meiſten Sponſalienklagen agegen die wenigſten Eheſcheidungs—
klagen) ein; der Traunkreis ſtellt auch ſein Kontingent; chwächer
iſt der Mühlkreis, am ſchwächſten der Hausruckkreis vertreten
leſe Verſchiedenheit nach rten beruht auf keinem ufa

Bei den Eheſcheidungsklaͤgen ilden Mißhandlungen den
öfteſten vorkommenden Klagegrund, dann Kränkungen, Ehe⸗

bruch; ſehr oft kommen leſe drei Gründe in derſelben Klage
vor, wie eS auch leicht erklärbar iſt Hieran reihen ſich Klagen
wegen Schaden am Vermögen oder Gefahr für 0  e Selten
kommen vor böswilliges Verlaſſen und Schaden der bürger⸗
lichen Ehre

In örtlicher Beziehung kommen die meiſten Scheidungs⸗
klagen aus dem Mühlkreiſe; dann folgt der Hausruckkreis; hieran
rei ſich gleich der Traunkreis an; der Dnes ſich Am

günſtigſten.
ollte man noch weiter gehen und nachforſchen, In wel

chen egenden dieſer oder jener Scheidungsgrund aAm öͤfteſten
vorkomme, ſo würde zu intereſſanten, aber nicht erfreulichen
Reſultaten gelangen; ſo viel ſei jedo erwähnt, daß mit Us-
nahme der Mißhandlungen, welche in jedem Kreiſe vorkommen,
dieſer oder jener Scheidungsgrund in einer beſtimmten Gegend
oft, in einer andern ſehr ſelten vorkommt. Die Menſchen, in
Einem und demſelben Lande, in nicht alle glei laſſen ſich
auch ni gleich machen

4 Die kirchlichen Chegerichte ſind nun faſt fünf Jahre in
Wirkſamkeit. Man kann fragen: vas haben ſie geleiſtet? in
ſie Guten? m eine gediegene n  or geben, muß
man die Wirkſamkeit der Ehegerichte betrachten Iin Beziehung auf
die Parteien und Familien, auf den Staat und die 2 Die
Parteien werden anſtändig und jebevoll behandelt; eS wird
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ihnen jeder zur Beendigung ihrer Streitſache dienliche Aufſchluß
ganz uneigennützig ertheilt, und werden ihnen 2  — Auslagen für
Advokaten entbehrlich gemacht Die voranſtehenden ziffermäßigen
Angaben beweiſen, daß bei vielen Cheſtreitigkeiten eine Ausſöh⸗
nung der Gatten erreicht wurde Auch die häufig vorkommenden
CanSsSa desertae gehören hieher; denn venn Gatten Ver  2
handlung ihrer age, beziehungsweiſe Fortſetzung der Verhand—
ung 0  ehen; ſo bekunden ſie adurch thatſächlich ihre Aus
ſöhnung und ihr Verharren V der ehelichen Lebensgemeinſchaft.
leſe Ausſöhnung der Gatten, n jedem Stadium des
rozeſſe angeſtre und angenommen wird, iſt für die Familie,
für Kirche und Staat erwünſcht und heilbringend. Ueberdieß
erſpart der Staat die Beſoldung des für die Ausübung der Ehe⸗
gerichtsbarkeit nöthigen Perſonales, und die Kirche elangt durch
leſe Ausübung zu ihrem ompetenzrechte. Coneil TPrid 8688. 24,
cCan. Daß endlich die kirchliche Ehegerichtsbarkeit keine Ein
nahmsquelle bilde, können am beſten die geiſtlichen Herren Un
terſuchungs-Kommiſſäre bezeugen, welche für ihre Mühewaltung
nicht nulr keine Entlohnung erhalten, ſondern ogar zu Ausgaben
veranlaßt werden; kann auch das Ehegericht bezeugen, welches
im Jahre 1860, u welches die meiſten Erledigungen von Rechts⸗
e fallen nicht mehr als 99 kr O.  * im Ganzen
ohne irgend einen Abzug für Taren eingenommen hat, und doch
ſind bei demſelben Präſes, 0  , Vertheidiger des Ehe⸗
andes und Sekretär angeſtellt; eS ſind zwei Zimmer nöthig,
eines zu den Sitzungen und eines den Vernehmungen der
Parteien und Zeugen, ferner ein Kanzleizimmer; und alle dieſe
Lokalitäten rauchen Holz und Bedienung. Es ſei dieſes nur
darum erwähnt, Aum zeigen, daß die irche, ſie die
Gerichtsbarkeit über die Eheſachen in Anſpruch nimmt, ni von
einem zeitlichen Gewinne, ondern höheren Abſichten geleite
wird, und daß ſie um Willen dieſer gerne 3u Opfern hereit iſt


